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VORSTELLUNG
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Martin	Kempkes	

• PEFC-Regionalmanager	für	Nordrhein-Westfalen	(seit	2018)	

• Forstwissenschaftsstudium	in	Göttingen	(2008	-	2014)	
• Referendariat	in	Nordrhein-Westfalen	(2014	-	2016)	
• berufliche	Erfahrung:	Landesbetrieb	Wald	und	Holz	NRW	(2016	

-	2018)	

Kontaktdaten	

E-Mail:	kempkes@pefc.de	
Mobil:	+49	160	97728522
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DAS		DEUTSCHE		PEFC-SYSTEM
EIN		„REGIONALER		ANSATZ“
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PEFC-Regionalzertifizierung	

• Bezugsebene	ist	die	Region	(Bundesland)	
• Regionale	PEFC-Arbeitsgruppe	NRW	e.V.	=	Zertifikatsinhaberin	
• Notwendigkeit	zwei	paralleler	Kontrollkreisläufe:	Extern	&	Intern	

Wieso	eine	regionale	Zertifizierung?	

• sehr	kleinstrukturierter	Waldbesitz	in	Deutschland	
• Regionalzertifizierung	besonders	geeignet	für	kleine	und	mittlere	

Waldbesitzstrukturen	
• kostengünstig	und	effizient
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Die	Regionale	PEFC-Arbeitsgruppe	Nordrhein-Westfalen	e.V.
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RAG	NRW	e.V.
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Bedeutung	der	PEFC-Zertifizierung	Ihres	Waldes	

• Nachhaltigkeit	kommunizieren	–	glaubwürdiger	Beleg	nach	außen	

• Marktzugang	sichern	–	Zertifizierung	als	Forderung	der	Abnehmer	

• Fördermittel	akquirieren	–	Bundeswaldprämie	(2020)	
Institutionelle	Förderung	FWZ	(2021)	
Klimaangepasstes	Waldmanagement	(2022)	

																											…			?!?!	
Klimaangepasstes	Waldmanagement	PLUS	(2024)	
																											…			?!?!
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Stand	der	PEFC-Zertifizierung	in	Deutschland	

• 	79	Prozent	der	heimischen	Wälder	

• uneingeschränkter	Marktführer	

• alle	Landesforstverwaltungen	

• starker	Anstieg	der	zertifizierten	Waldfläche	seit	
Oktober	2020	(>	1	Mio.	Hektar)	

• etwa	295.000	Waldbesitzende

DAS		DEUTSCHE		PEFC-SYSTEM	
EIN		„REGIONALER		ANSATZ“

Stand:	Februar	2025 

8.8	Mio.	ha
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Stand	der	PEFC-Zertifizierung	in	NRW	(Januar	2025)	

• 1.161	Betriebe	/	Zusammenschlüsse	

• 752.452	ha	(ca.	83	%)	
➢ 25	%	Privatwald	-	Einzelbetriebe	
➢ 42	%	Forstliche	Zusammenschlüsse	
➢ 17	%	Landes-	/	Bundeswald	
➢ 16	%	Kommunalwald
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VERANTWORTLICHKEITEN
DES		ZUSAMMENSCHLUSSES
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Auszüge	des	normativen	Dokumentes	„PEFC		D		1001“	

• Unterstützung	der	Regionalen	Arbeitsgruppe	/	zuständigen	Zertifizierungsstelle	
(Daten,	Informationen)	

• Zugang	zu	Wäldern	für	interne	/	externe	Auditoren	ermöglichen	
• Umsetzung	von	korrigierenden	und	vorbeugenden	Maßnahmen	
• Sammeln	und	Registrieren	der	Selbstverpflichtungserklärungen	der	Mitglieder	
• Führen	einer	aktuellen	Teilnehmerliste	
• Meldung	der	teilnehmenden	Mitglieder	und	ihrer	Waldfläche	nach	Aufforderung	oder	bei	Änderungen	

(jährlich	zum	30.11.)	
• Bestätigung	der	Teilnahme	von	Mitgliedern	auf	Nachfrage	Dritter	(Holzkäufer)

VERANTWORTLICHKEITEN	
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Auszüge	des	normativen	Dokumentes	„PEFC		D		1001“	

• Informierung	der	Mitglieder	
✓ Inhalt	der	Selbstverpflichtungserklärung	des	Waldbesitzers	
✓ Anforderungen	der	PEFC-Waldstandards	&	Konsequenzen	bei	Verstößen	
✓ andere	relevante	Zertifizierungsanforderungen	(insbesondere	aus	PEFC	D	1001)	

• Ausstattung	der	Mitglieder	
✓ Formular	der	Selbstverpflichtungserklärung	
✓ Zugang	zu	den	relevanten	Informationen	zum	deutschen	PEFC-System	

• Verwendung	eines	PEFC-Logos	ausschließlich	gem.	Warenzeichen-Standard	und	mit	Nutzungslizenz	
• Entrichtung	der	Gebühren	nach	Erhalt	der	Rechnung

VERANTWORTLICHKEITEN	
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VERANTWORTLICHKEITEN
DER		WALDBESITZENDEN
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Waldschutz	

• Anwendungen	von	Pflanzenschutzmitteln	nur	als	letztes	Mittel	
➢ schwerwiegender	Gefährdung	des	Bestandes	oder	der	Verjüngung	

• alternative	organisatorische	und/oder	technische	Maßnahmen	haben	Vorrang	
• Erstellung	eines	schriftlichen	Gutachtens	durch	eine	„fachkundige	Person“	

➢ forstliche	Ausbildung	an	Uni	oder	FH,	Forsttechniker,	FWM		
(Ausnahmen:	Polterbehandlungen,	Wundverschluss-	und	

	Wildschadensverhütungsmitteln)	
• Anwendung	der	Pflanzenschutzmittel	erfolgt	durch	eine	Person	mit	

Sachkundenachweis	gemäß	PflSchG

STANDARD	2.2
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Flächiges	Befahren	

• flächiges	Befahren	wird	grundsätzlich	unterlassen	
• Aufbau	eines	dauerhaften	Feinerschließungsnetzes,	das	einem	wald-	und	

bodenschonenden	Maschineneinsatz	Rechnung	trägt	
➢ Rückegassenabstand	von	mindestens	20	m	
➢ größere	Abstände	bei	verdichtungsempfindlichen	Böden	
➢ bei	besonderen	topographischen	Situationen	kann	von	einer	streng	

schematischen	Feinerschließung	abgewichen	werden		
• Beispiele	zulässiger	Ausnahmen	(unbedingt	erforderliches	Ausmaß):	

➢ Bodenbearbeitung	
➢ Mulchen	
➢ Pflanzung	
➢ Saat

STANDARD	2.5
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Dauerhafte	Funktionsfähigkeit	der	Rückegassen	

• dauerhafte	Funktionsfähigkeit	der	Rückegassen	wird	erhalten	
• Gleisbildung	soll	möglichst	vermieden	werden

STANDARD	2.6
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Mischbestände	

• Aufbau	von	Mischbeständen	mit	standortgerechten	Baumarten	
➢ Anteil	von	Mischbaumarten	mind.	10	%			

• Verjüngungsmaßnahmen	werden	genutzt,	um	Mischungsanteile	zu	erhöhen	
• klimatolerante	Herkünfte	heimischer	Baumarten	genießen	eine	besondere	

Beachtung	
• bei	Beteiligung	fremdländischer	Baumarten	wird	sichergestellt,	dass	es	durch	

deren	Naturverjüngung	nicht	zur	Verdrängung	anderer	Baumarten	kommt

STANDARD	4.1
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Herkunftssicherung	

• Einhaltung	der	Herkunfts-	bzw.	Verwendungsempfehlungen	für	forstliches	
Saat-	und	Pflanzgut	

• Verwendung	von	Saat-	und	Pflanzgut	mit	„überprüfbarer	Herkunft“,	soweit	
es	für	die	jeweilige	Herkunft	am	Markt	verfügbar	ist	
➢ ZÜF	
➢ FFV	
➢ kontrollierte	Lohnanzucht

STANDARDS		4.6		&		4.7
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Angepasste	Wildbestände	

• Der	Waldbesitzer	als	Eigenjagdbesitzer	oder	als	Mitglied	in	einer	
Jagdgenossenschaft	wirkt	im	Rahmen	seiner	jeweiligen	persönlichen	und	
rechtlichen	Möglichkeiten	auf	„angepasste	Wildbestände“	hin	

• Wildbestände	gelten	dann	als	angepasst,	wenn:	
➢ Verjüngung	der	Hauptbaumarten	ohne	Schutzmaßnahmen	möglich	

ist	
➢ Verjüngung	der	Nebenbaumarten	kann	ggf.	mit	vertretbarem	

Aufwand	gesichert	werden	kann	
➢ frische	Schälschäden	an	den	Hauptbaumarten	nicht	großflächig	

auftreten

STANDARD	4.11
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Wie	kann	der	Waldbesitzer	auf	angepasste	Wildbestände	hinwirken?	(Auszüge	
aus	Leitfaden	6)	

1) Eigenjagdbezirke	–	in	eigener	Regie	
✓ Gestaltung	der	Abschussplanung	und	deren	Erfüllung	
✓ Anpassung	der	Bejagungsmethoden	

› Intervallbejagung,	Schwerpunktbejagung,	Gemeinschaftsjagden,	
Ausrichtung	auf	den	größten	Schadverursacher	

✓ Lebensraumgestaltung	
› Leinengebote,	Besucherlenkung,	geeignete	Äsungsflächen

STANDARD	4.11
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STANDARD	4.11

Wie	kann	der	Waldbesitzer	auf	angepasste	Wildbestände	hinwirken?	(Auszüge	
aus	Leitfaden	6)	

2) Verpachtete	Eigenjagdbezirke	
✓ Abschluss	waldfreundlicher	Jagdpachtverträge	

› Vertragslaufzeit	gem.	der	gesetzlichen	Mindestlaufzeit	
› Waldbauliche	Zielsetzungen	(inkl.	Hauptbaumarten)	
› Option	zur	Anlage	von	Weisergattern	mit	Monitoring	
› Regelungen	zur	Abschussplanung	
› Ersatzvornahme	/	Sonderkündigungsrecht	bei	unzureichender	

Abschusserfüllung	
› Bonus-Malus-System	des	Pachtpreises
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Wie	kann	der	Waldbesitzer	auf	angepasste	Wildbestände	hinwirken?	(Auszüge	
aus	Leitfaden	6)	

› Jährlicher	Waldbegang	(inkl.	Ergebnisdokumentation)	
› Option	zum	körperlichen	Nachweis	
› Wildschadensersatz	im	gesetzl.	Umfang	
› Kostenübernahme	für	Wildschadensverhütung	
› Kontrollpflicht	von	Gatterflächen	
› Revierübergreifende	Drückjagden	

✓ 	Pächterauswahl	
› jagdliche	Fähigkeiten,	Jagdkonzept,	Wohnsitz

STANDARD	4.11
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Wie	kann	der	Waldbesitzer	auf	angepasste	Wildbestände	hinwirken?	(Auszüge	
aus	Leitfaden	6)	

3) Verpachtete	gemeinschaftliche	Jagdbezirke	
✓ Hinwirken	auf	jährliche	Waldbegänge	
✓ Einwirken	auf	Abschussfestsetzung	und	Jagdpachtvertragsgestaltung	
✓ ggf.	Geltendmachung	von	Wildschäden

STANDARD	4.11
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Private	Selbstwerber	

• Nachweis	über	die	Teilnahme	an	einem	MS-Lehrgang	

• Nachweis	über	die	Verwendung	von	Bio-Kettenöl	(Selbsterklärung)	

• Nachweis	über	die	Verwendung	von	Sonderkraftstoffen	(Selbsterklärung)	

• Nachweis	über	Werbung	für	den	eigenen	Verbrauch	(Selbsterklärung)

STANDARDS		6.2		&		6.6
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Unternehmereinsatz	

• ausschließlich	mit	anerkanntem	Zertifikat	bei	der	„Waldarbeit“	
➢ RAL	
➢ Deutsches	Forsts	Service-Zertifikat	(DFSZ)	
➢ Kompetente	Forst	Partner-Zertifikat	(KFP)	
➢ KUQS	
➢ ErBo-Zertifikat	
➢ Zertifiziertes	Österreichisches	Forstunternehmen	(ZÖFUplus)	

• zulässige	Ausnahmen:	
➢ Kleinunternehmer	nach	§	19	UStG	
➢ Aufarbeitung	von	nachgewiesenem	Kalamitätsholz,	wenn	diese	nicht	

voll-	oder	hochmechanisiert	erfolgt	
Der	Waldbesitzer	stellt	in	diesem	Fall	die	Einhaltung	der	PEFC-Standards	
(s.	Leitfaden	8)	durch	eigene	Kontrollen	sicher	und	dokumentiert	diese!

STANDARD	6.4
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Intention	

• externe	und	interne	Audits	dienen	dazu,	dem	Betrieb	die	Einhaltung	der	
PEFC-Vorgaben	zu	bestätigen	

➢ externes	Audit	=	durch	unabhängige	Zertifizierungsstelle	
➢ internes	Audit	=	durch	Regionale	PEFC-Arbeitsgruppe	(RegM.)	

• Fokus	des	externen	Audits:	Explizite	Kontrolle	der	Konformität	
• Fokus	des	internen	Audits:	Systemstabilisierung	und	Hilfestellung	
• Abläufe	externer	und	interner	Audits	grundsätzlich	ähnlich

PEFC-AUDITS	
ÜBERPRÜFUNGEN		VOR		ORT
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PEFC-AUDITS	
ÜBERPRÜFUNGEN		VOR		ORT
Ablauf
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Vorbereitung	

• planmäßiges	Vorgehen	und	Dokumentation	betrieblicher	Abläufe	als	
elementarer	Bestandteil	einer	nachhaltigen	Waldbewirtschaftung	

➢ erleichtert	eigene	Arbeitsabläufe	
➢ ermöglicht	die	Überprüfung	der	Einhaltung	der	PEFC-Vorgaben		

• vorzuhaltende	Unterlagen	für	Audits	grundsätzlich	abhängig	von:	
➢ Betriebsgröße	
➢ Bewirtschaftungsweise/-intensität	
➢ durchgeführte	Maßnahmen	

• Hilfestellungen	zur	zweckmäßigen	Dokumentation	der	Betriebsabläufe	
bietet	die	„PEFC-Praxishilfe	07	–	Audits“
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PEFC-Homepage:	https://pefc.de/	
• Informationen	zur	Zertifizierung	des	eigenen	Waldbesitzes	
• Informationen	zu	den	Waldstandards	
• Alle	wichtigen	System-Dokumente	
• Broschüren,	PEFC-Praxishilfen,	FAQ	
• …	

YouTube-Videos	der	PEFC-Videosprechstunden	

PEFC-Newsletter	
Alle	2	Monate	die	wichtigsten	Informationen	in	kompakter	Form	

Fragen	direkt	an	kempkes@pefc.de

WEITERE		HILFE	
UND		INFORMATIONEN
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Zu viel Wild im Wald? 
Angepasste Wildbestände – Hinweise und Empfehlungen 

Für Waldeigentümer*innen und kommunale Waldbesitzende 

Wann: Donnerstag, 25.09.2025 
Wo: Ackerstall am Schloss Willebadessen 

Klosterhof 9 
34439 Willebadessen 

Eine gemeinsame Veranstaltung der Regionalen PEFC-Arbeitsgruppen Nordrhein-
Westfalen und Hessen. 
Bitte merken Sie sich den Termin vor! Weitere Informationen zu Programm und 
Ticketerwerb stellen wir voraussichtlich ab Juni unter www.pefc.de/nrw für Sie bereit.

https://pefc.de/
mailto:kempkes@pefc.de
http://www.pefc.de/nrw
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